
 

Verhaltensvereinbarungen 
Verhalten gegenüber Mitschülern und Lehrern 

 Sollte sich jemand nicht an unsere 
Vereinbarungen halten, gibt es folgende 

Konsequenzen: 

Wir begegnen einander mit Respekt, 
Freundlichkeit und Ehrlichkeit. 

 

Aussprache außerhalb der Unterrichtszeit, im 
Wiederholungsfall Vorladung der Eltern und 

gemeinsame Aussprache 

Wir achten einander und bemühen uns, eine 
gute Klassengemeinschaft zu sein. 

Wir vermeiden beleidigende Äußerungen, 
ständige Belästigungen der Mitschüler-innen 
bzw. Mitschüler und „Raufereien“. 

Soziale Netzwerke, wie WhatsApp oder 
Facebook…, können eine Bereicherung sein. 
Wir verwenden sie nicht, um andere zu 
beleidigen oder gegen ihren Willen private 
Daten oder Fotos zu veröffentlichen. 

Information der Eltern und Anzeige bei 
zuständiger Behörde 

Diebstahl 

Verhalten im Unterricht und während der Pausen 

Wir nehmen am Unterricht mit großer 
Aufmerksamkeit teil und vermeiden 
störendes Verhalten. 

Nach erfolgloser Ermahnung Ausschluss aus 
dem Unterricht und Nachholen des 

Versäumten außerhalb der Unterrichtszeit. Bei 
mehrmaligem Fehlverhalten: Vorladung der 

Eltern. 

Einhalten von vorgegebenen Terminen 
(Hausübungen, Mitbringen von Geld, 
Unterschriften…) 

Ersatztermin mit Sonderaufgabe, im 
Wiederholungsfall besondere Aussprache und 

Vorladung der Erziehungsberechtigten, bei 
Fehlen von Hausübungen gelten die 

Vereinbarungen der einzelnen Lehrer. 

Wir gehen mit unseren Arbeitsmaterialien 
(Hefte, Bücher, Schreibgeräte usw.) sorgsam 
um und achten darauf, dass sie vollständig 
sind. Wir verwenden auch Unterrichts-

 Information bzw. bei mehreren 
Vorkommnissen Vorladung der Eltern. 

Wir lernen und leben miteinander, 
darum brauchen wir  



materialien, die der Schule gehören, mit 
entsprechender Sorgfalt. 

Wir arbeiten im Unterricht gut und 
konstruktiv mit und bemühen uns um gute 
schulische Leistungen. 

Schriftliche Benachrichtigung der Eltern oder 
Aussprache. 

Die Pausen dienen der Erholung oder der 
Bewegung (Aktiv- und Hofpause) bzw. der 
Vorbereitung auf die nächste 
Unterrichtsstunde. 

 

Bei störendem Verhalten verbringt der Schüler 
bzw. die Schülerin die Pause im Gruppenraum 

unter Aufsicht eines Lehrers bzw. einer 
Lehrerin 

Es gibt kein Kaugummikauen während des 
Unterrichtes.  

Ermahnung, im Wiederholungsfall Aussprache 
außerhalb der Unterrichtszeit 

 

Handys oder Tablets sind während des 
Schultages und bei Schulveranstaltungen 
ausgeschaltet und dürfen nur zu 
Unterrichtszwecken auf Anordnung des 
Lehrers bzw. der Lehrerin eingeschaltet 
werden. 

Abnahme für den Rest des Unterrichtstages. 
Bei wiederholter Abnahme Abholung durch die 

Erziehungsberechtigten 

Bewegung ist gesund und sinnvoll. Wenn 
nicht gesundheitliche Gründe dagegen 
sprechen, nehmen wir am Sportunterricht 
teil. 

Besondere Vereinbarung mit den 
Turnlehrerinnen und -lehrern bzw. ärztliches 

Attest. 

Für alle gilt ein absolutes Verbot von 
alkohol- und nikotinhaltigen Produkten, 
sowie Tabakbeuteln (während des 
Unterrichtstages, bei Schulveranstaltungen, 
am Schulweg …).  Siehe JuSchG Steiermark 

Bei Erstübertretung nachweisliche Information 
der Erziehungsberechtigten, im 

Wiederholungsfall Anzeige bei der 
Bezirksverwaltungsbehörde. 

Wir können in einem schönen Schulgebäude 
arbeiten – durch Achtung auf Sauberkeit und 
sorgsamen Umgang mit jeglicher Einrichtung 
tragen wir dazu bei, dass es so bleibt. 

Bei Verschmutzung erfolgt die Reinigung durch 
den Verursacher außerhalb der 
Unterrichtszeit, bei mutwilliger 

Sachbeschädigung wird Schadenersatz 
verlangt. 

 

Ich habe die Verhaltensvereinbarungen zur Kenntnis genommen. 
 

  ...................... 
   Datum 

...................................................................   ………………………………………………………… 
Untschrift des Schülers/der Schülerin   Unterschrift d. Erziehungsberechtigten 


